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Erläuterunsberioht

zum eilbbsuungsplan der Stadt Saarburg “Brüoken.trak5

Vorbemerkungen — ?lanzie

Der Teilbebauung»1an “Briiokenstraße“ umfaßt das Gebiet von
der Abzweigung Gi$.retraße und Postgelände bis zur Saarbriioke.

Die Planabsioht$ •.r Stadt verfolgen das Ziel, die bauliche
Gestaltung des Brenkopfes und die anliegenden Verkehrs—..

flachen zu ordnen.

Die Bebauung ist beiderseits der Verkehrsstraße — LI.O. Nr.

15 bis zur Anbaugrense bei km 14,530 in 2—gesohessiger offener

Bauweise vorgesehen. Die darüber hinaus gehenden Grundstücke—

flächen von der Anbaugrense bis zur Brücke sind von jeglicher

Bebauung freizuhalten.

Beiderseits der Verkehrsstraße ist im Bereich der vorgesehenen

Heubebauung ein Parketreifen von 2,5 m Breite und ca. 80 m
Länge durch Aueklinkung der Verkehrsstraße eingeplant. Auf je

der Straßenseite sind Gehsteige in einer Mindestbr•ite von 2 m

vorgesehen.

II. Dieser Brlat•runsbereipbt ist Bestandteil des Teilbebauunge—

planes. /.
III. ie zeichnerische DarsteUunm des Bebauungsplanes, wozu die

Erklärung der Signaturen gehört, ist in Verbindung mit dienen

Erläuterungen maßgebend für

a) die Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften ( 20,
Abs. 1 Buchstabe und o, 60, 63 des Aufbauges.tsen)

b) die zu seiner Verwirklichung zu treffenden Maßnahmen zur
Ordnung des Grund und Bodens und der Bebauung (4 23—59, 61
und 62 des Aufbeugeeezes)(.,-‘

Maße und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind für die

tbertragung in die Wirklichkeit nur verbindlich, soweit sie in

der zeichnerischen Darstellung in roter Farbe eingetragen sind

und s sich handelt insbesondere um Straßenmitteflini.n

Fahrbahnbreiten, Straßenbegrenzungslinien,

Parketreifen,

Bebauungetiefen, (rückwärtige Bebauungegrenze),

Abstände von vorhandenen Punkten,

Abetande von Baufluohtlinien, die mit Straßenbegr.nsungs]*te

nicht zusammenfallen,
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HtShenangaben,

Angabe der KilometrierUng..

XY. Dp vom .ibeb8uunR2la. betroff. Gbrt ist durch

blaue arkierung gekennzeichnet.

V. Zur Ordnu dü Grund und Bens werden folgende Maßnahmen

ergriffen:

‘1. Alle 5ffentlichen Verkehrafläohen, einohließlioh der Park—

streifen, Bürgersteige und Schutzstreifen verbleiben im

Eigentum des Landes. Auf beiden Straßenseiten wird die eber—

führung von Grundflächen des Gemeinebedarfs in das Eigen

tum des Landes in geringfügigem Ausmaß notwendig. Sie er

geben sich im einzelnen aus der im Plan dargestellten ‘er—

kehrsanlagen. Die kUnftig als Flächen des Geaeinbedarfs

dienenden
und an diese abzutretend.n Flächen sind im Teil—

bebauungsplan in violett—roter Farbe gekennzeichnet•be—

reita vorhandene öffentliche Wegeflächen und landesegene

Flächen des Streßendammes (künftige Gehsteige) sind braun

koloriert.

2. Die Aufteilung der Grundetückaparsellen erfolgt durch Tei

lung vorhandener größerer Grundstück,. Im rüokwärtigen Teil

der Parzellen Nr. 123 und 124 ist zur Bildung einer einheit

lichen Bauparzelle ein Grsnzausgleioh erforderlich,

0 VI. Zur. Orinun der Bebaui*mi wird folgendes bestimmt:

Soweit
in der zeichnerischen Darstellung als solch• ausge

wiesen, dUrfen ab dem Zeitpunkt der Rechtewirkaamkeit des

Teilbebauungsplana Flächen, die kunftig als Grundflächen des

Gemeinbedarfe beansprucht werden, nicht bebaut werden.
Das Baugebiet ist als Geschäfte— und Wohngebiet in 2—gesobos—

siger offener Bauweise zugelass•n; jedoch kann die Rückfront

der Gebäude 3—gesohossig ausgeführt werden. Hierbei wird zur

Auflage gemacht, daß das Untergeschoß (Xeller) an der Gebäude—

rückseite eine Gesoi.oßböhe von 2,50 m nicht überschreiten darf.

Tief.rliegende GrundetUckaflächen sind aufzufttflen,IAbfabrte—

rampen zum tieferUeg.nden Hinterhof dind im Bereich der Tor—

gärten gestattet.

1 Straßenseitig vor den Gebäuden liegende Grundstücksfläohen
sind in Höhe des neuen Bürgersteiges ebenfalls aufzufüllen.
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Dez‘ Jrdg...hößfußboien darf eine Mazimalhthe von 0,50 in tber
der B(irg.rst•igoberkante niCht überschreiten. Dii in d.r
zeichnerischen Drst.llung vorgesehenen Baufluchten sind b.i

allen Neubauten bis auf das Kellergeschoß einzuhalten. Di.
Gebäude mttaa•n mit der I!raufe zur Straße augevrdnet werden...

Garagen sind nur in Rückgebäuden zulissig und eingeschossig

auszufUhr,‘; eie werden bei der zulässigen Überbauung mitge-

rechnet/Das Gria4stUgk Bieroth - Pars Nr. 68 u. 69 —darf
kein. Garage- enthalten; Anbauten über di. nbauar.nz sind
nicht gestattet..

VII. Sondørvorøeiten

Die Abwässer aus dem Baugebi.t beiderseits der Yerk.brsstra•
können nur unter Vorsohaltung eines Vorfluters und mit aus—

1 drUcklicher Genehmigung des Waesar- und Schiffahrtaamte Trier
und den swieohen der Baustelle und der Saar liegenden Grund—
atttokseigentUm.r in die Saar eingeleitet werden.
Für die im nattirlichen Übersohwaaungsgebiet der asr ‚iegenden
Baugrundstücke gilt die Sonderbauordnung für di. Ubereobwem—
mungegebiete der hoohwasaergefhrdeten Wasserläufe der Rhein
provinz vom 26.1.1928 ABL. Nr. 4 sinngemäß.

Hiernach sind neben den allgemeinen baupoliseiliohen Vor—
schriften und wassergesetzlichen Bestimmungen folgendl 8Ofl‘
der vorschriften zu beaoht.ns

a) Alle Gebäudeteile sind bis zu einer Höhe ion mindestens
50 cm über dem höchsten eisfrejen Hochwasairstand seit 1882

aus waaserbestndigen und waseerundurchläseigen Baustoffen
herzustellen. Insbesondere sind unzulässig,
1. stark poröse Sand— und Kelketeine,

2. wigenügend gebrannte Ziegel,

3. Soblackensteine, Schwemmsteine, Kalkmörtel, ver—
längerter Zementzörtel und dgl.,

b) Die unter a) genannten Gebäudeteile sind gegen Strömung
und Eisgang hinreichend stark auszufUhren und so zu grün
den, daß der Unterapülung und ein Auftrieb durch Hochwasser
begegnet wird.

o) Die Fußbodenoberkanten aller Räume ua dauernden Aufent
halte von Menschen sind mindestens 50 cm tiber den höchsten
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eisfreien Hocbwassex‘etand seit 1882 zu legen. Di. sie um

schließenden Mauern sind gegen aufsteigend, Peuohtigkeit

besondere zu sichern oder bis zu dieser IWhe vollkommen

wasserdicht beirzueteflen, wobei iIr, Fenster— oder andere

Offnungen mit geeineteu Vorrichtungen gegen das Eindringen

von Röchwasser zu versehen sind._/
Keflerfußbden sind mit Geflle nach ein#m Pumpensumpf an—

zulegen

Lufgeetellt:

aar g, •e

Srnrburg
Saarburg, den 27.12.1960
Iendratssmt Saarburg
Abteilung 6 a

gez. Z.A. Weber
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